Dienstvertrag mit dem Geschäftsführer einer Ges.m.b.H.

Anmerkung
- Der Geschäftsführer ist auch Gesellschafter


- Der Gf hat Dienstnehmerstatus
- Schwerpunkt: kaufmännischer Bereich

Präambel
Abgeschlossen zwischen

dem Dienstgeber (Ges.m.b.H.):....................................... 

im folgenden kurz Gesellschaft genannt, 

und dem Geschäftsführer (GO:....................................... 

am unten angesetzten Tage wie folgt:

§ 1 Geschäftsführerbestellung

1. Bestellung
Der Gf wurde im Gesellschaftsvertrag zum alleinvertretungsbefugten Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt. Er nimmt seine Tätigkeit für die Gesellschaft mit dem auf den Tag dieses Vertragsabschlusses folgenden nächsten Monatsersten auf.

2. Gesellschaftereigenschaft
Der Gf ist auch Gesellschafter mit einem Geschäftsanteil, der einer Stammeinlage von ATS............ entspricht. Diese hat er bar einbezahlt.  Der von dem Gf gehaltene Geschäftsanteil beträgt weniger als 25 % des gesamten Stammkapitals.

3. Rechtsgrundlagen
Auf das vorliegende Dienstverhältnis sind die Bestimmungen des Gesetzes über die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vom 6.3.1906 RGBI. Nr. 58) in seiner jeweils geltenden Fassung und die des Angestelltengesetzes 1921 anzuwenden. (Anmerkung 1).

§2 Rechtsstellung des Geschäftsführers

1. Weisungsgebundenheit etc.
Der Gf übt die ihm übertragene Tätigkeit weisungsgebunden im Rahmen des mit ihm geschlossenen Dienstvertrages aus. Er unterliegt der disziplinären Verantwortlichkeit des Dienstgebers und ist in die Betriebsorganisation eingegliedert. Er hat die ihm vereinbarten Arbeitszeiten einzuhalten, Mehrarbeitszeit wird abgegolten.

2. Dienstnehmerstatus
Der Gf ist sohin als Dienstnehmer der Gesellschaft anzusehen; er unterliegt der Versicherungspflicht nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz vom 9.9.1955, BGBl. 189 in der jeweils geltenden Fassung und bezieht steuerrechtlich Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit.

§ 3 Geschäftsführung und Vertretung

1.
Geschäftsführung
1.1. Dem Gf obliegt die gesamte kaufmännische Leitung des Unternehmens. Er ist berechtigt und verpflichtet, die kaufmännische Organisation des gesamten Unternehmens zu gestalten, zu überwachen und zu kontrollieren und alles vorzukehren, was geeignet ist,. die wirtschaftlichen Grundlagen des Unternehmens zu sichern und zu verbessern. Es obliegt ihm die Überwachung der Abwicklung aller Geschäftsfälle mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes.

1.2. Der Gf ist verpflichtet, die Bücher der Gesellschaft ordnungsgemäß zu führen, für die rechtzeitige Erstellung des jeweiligen Jahresabschlusses Sorge zu tragen und die finanzielle Lage der Gesellschaft ständig und sorgfältig zu überwachen. Der Gf hat insbesondere genauestens darauf zu achten, daß die sozialversicherungsrechtlichen und abgabenrechtlichen Verpflichtungen der Gesellschaft rechtzeitig, pünktlich und vollständig erfüllt werden. Desgleichen obliegt dem Gf die Begründung und Beendigung von Dienstverträgen, der Abschluß von Betriebsvereinbarungen, die Verhandlungen mit dem Betriebsrat sowie der Abschluß von Rechtsgeschäften im Namen und auf Rechnung der Gesellschaft.

1.3. Der Gf hat über die Gesellschafterbeschlüsse genauestens Aufzeichnungen zu führen, hat den Gesellschaftern jederzeit Einsicht in die Bücher zu gewähren und alle sich aus Gesetz- und Gesellschaftsvertrag ergebenden Verpflichtungen sorgfältig zu erfüllen.

2. Vertretung
Der Gf vertritt die Gesellschaft nach außen als alleinzeichnungsberechtigter Geschäftsführer.

3. Beschränkungen im lnnenverhältnis

Der Gf benötigt die beschlußmäßige Zustimmung der Generalversammlung für den Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen sowie für den Erwerb, die Veräußerung und die Stillegung von Unternehmungen und Betrieben, desgleichen für den Ankauf, den Verkauf und die Belastung von Liegenschaften, für die Errichtung und Schließung von Zweigniederlassungen sowie für Investitionen, die Anschaffungskosten von ATS xxx.000,- im einzelnen und insgesamt in einem Geschäftsjahr übersteigen. Desgleichen ist die beschlußmäßige Zustimmung der Generalversammlung für die Aufnahme von Anteilen, Darlehen und Krediten durch den Gf einzuholen, die einen Betrag von ATS xxx.000,- im einzelnen und insgesamt in einem Geschäftsjahr übersteigen. Dasselbe gilt für die Gewährung von Darlehen und Krediten, die einen Betrag von ATS xxx.000,- übersteigen bzw. ohne diese betragsmäßige Beschränkung, wenn sie nicht zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehören. Auch die Erteilung einer Prokura oder der Widerruf derselben durch den Gf bedarf der vorangehenden beschlußmäßigen Zustimmung durch die Generalversammlung.

Das Eingehen von Wechselverbindlichkeiten mit Zahlungsterminen bis maximal 6 Monate ab Ausstellungsdatum ist dem Gf gestattet, sofern das damit für die Gesellschaft verbundene Risiko aus dem Blickwinkel der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes vertretbar ist.

4. Einberufung der Generalversammlung
Der Gf ist verpflichtet, nicht nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, sondern grundsätzlich in Zweifelsfällen, eine Generalversammlung einzuberufen und in derselben die anstehende Problematik zu erörtern. Ein solcher Zweifelsfall ist jedenfalls dann gegeben, wenn eine Entwicklung eintreten könnte, die für das Wohl der Gesellschaft im Sinne einer Beeinträchtigung ihrer wirtschaftlichen Existenz oder ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen könnte.

§ 4 Entgelt

1. Bezüge
1.1. Monatsbezug
Der Gf erhält einen Monatsbezug von ATS xxx.000,- brutto, 14 mal jährlich.

1.2. Überstunden
Der Gf erhält eine Überstundenpauschale von .............. Darüber hat er selbst die entsprechenden Aufzeichnungen zu führen, verneinendenfalls er die dadurch bedingten abgabenrechtlichen oder sonstigen Nachteile selbst zu tragen hat. Die Gesellschaft ist für den Fall, daß ihr aus mangelhaften Aufzeichnungen Nachteile erwachsen, berechtigt, mit dem Geschäftsführer eine Rückverrechnung durchzufahren und allfällige Beträge, die sie vom Gf zu fordern hat, auch im Kompensationswege einzubehalten.

2. Dienstwohnung
2.1. Beschreibung und Entgelt
Der Geschäftsführer erhält eine Dienstwohnung im Hause .................., bestehend aus ......................Über die in derselben befindlichen Einrichtungsgegenstände wird eine gesonderte Inventarliste errichtet, die beiderseits zu unterfertigen ist. Für die Dienstwohnung hat der Gf kein gesondertes Entgelt zu entrichten. Ihr Mietwert beträgt ATS .....................

2.2. Rückgabe der Dienstwohnung

Der Geschäftsführer ist verpflichtet, bei Beendigung des Dienstverhältnisses - aus weichem Grunde und aus wessen Verschulden dasselbe auch immer beendet werden sollte - diese Mietwohnung unverzüglich geräumt von eigener Fahrnis der Gesellschaft zurückzustellen. Für Beschädigungen, die über die übliche Abnutzung hinausgehen, hat er - unabhängig von persönlichem Verschulden - jedenfalls Ersatz zu leisten. Insoweit der Geschäftsführer seine Verpflichtung zur sofortigen Übergabe der Dienstwohnung nach Beendigung des Dienstverhältnisses nicht erfüllt, ist er verpflichtet, ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses die Aufwendungen für eine Wohnung in gleicher Lage und Beschaffenheit sowie alle Aufwendungen, die mit der Beschaffung einer solchen Wohnung verbunden sind, zu bezahlen. Dazu gehören auch allfällige Übersiedlungskosten, die auflaufen, weil die Gesellschaft einem anderen Dienstnehmer diese Wohnung kurzfristig zur Verfügung stellen muß.

3. Auslagenersatz
3.1. PKW
Der Gf wird dienstliche Fahrten, soweit er nicht öffentliche Verkehrsmittel verwendet, mit seinem eigenen PKW absolvieren. Es steht ihm hierfür Kilometergeld in der Höhe des jeweiligen "amtlichen Kilometergeldes" zu.

3.2. Tages- und Nächtigungsgelder, Reisekostenentschädigung
Dem Gf stehen Tages- und Nächtigungsgelder und der Ersatz der Fahrtauslagen für öffentliche Verkehrsmittel sowie überhaupt Reisekostenentschädigungen für Dienstreisen in jener maximalen Höhe zu, in welcher diese von den Abgabenbehörden als nicht zum steuerpflichtigen Arbeitslohn zurechenbar anerkannt werden.

3.3. Auslagen und Durchlaufposten
Die Gesellschaft ist verpflichtet, dem Gf alle jene Auslagen zu ersetzen, welcher dieser im Rahmen der ihm eingeräumten Befugnisse auf Rechnung der Gesellschaft für betriebliche Zwecke tätigt.  Diese werden dem Gf unter der Voraussetzung ersetzt, daß er unverzüglich buchungsfähige Belege zur Verfügung stellt und sie Betriebsausgaben der Gesellschaft darstellen.

4. Bezugsvorschüsse
Vorschüsse, die die Gesellschaft dem Gf über dessen Wunsch darlehenshalber gewährt, sind spätestens bei Beendigung des Dienstverhältnisses abzurechnen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sie mit allfälligen Entgeltansprüchen des Gf bei Beendigung des Dienstverhältnisses zu kompensieren. Ein allfälliger Überhang zugunsten der Gesellschaft ist vom Gf auch dann an die Gesellschaft zurückzubezahlen, wenn er solche Beträge gutgläubig verbraucht hat.

§ 5 Arbeitsort

Der Gf entwickelt die ihm obliegende Tätigkeit in der Zentrale der Gesell​schaft, in ..................... 

Es ist ihm bekannt, daß die Gesellschaft beabsichtigt, Filialbetriebe im gesamten Bundesgebiet einzurichten. Insoweit die Einrichtung solcher Betriebsstätten die Anwesenheit des Geschäftsführers an Ort und Stelle erfordert, nimmt der Geschäftsführer schon jetzt zustimmend zur Kenntnis, daß er die ihm obliegende Geschäftsführertätigkeit an Ort und Stelle zu entwickeln hat. Es wird vereinbart, daß derartige Anwesenheiten aus betrieblichen Gründen in Filialbetrieben zusammenhängend nicht länger als 14 Tage betragen dürfen, und der Geschäftsführer nicht verpflichtet ist, insgesamt mehr als 6 Wochen jährlich seine Geschäftsführertätigkeit außerhalb ....................... zu entwickeln.

§ 6 Konkurrenzverbot

Der Gf darf ohne Bewilligung des Dienstgebers weder ein selbständiges kaufmännisches Unternehmen betreiben noch im Geschäftszweig des Dienstgebers für eigene oder fremde Rechnung Geschäfte abwickeln.  Darüber hinaus ist es ihm auch nicht gestattet, sich im Geschäftszweig der Gesellschaft direkt oder indirekt, unmittelbar oder mittelbar, an anderen Gesellschaften zu beteiligen sowie eine Stelle als Vorstand oder Aufsichtsrat oder als Gf (auch nicht im Rahmen eines freien Dienstvertrages, eines Auftrages oder eines Werkvertrages und dergleichen) zu bekleiden.

§ 7 Konkurrenzklausel

Für die Zeit nach Beendigung des Dienstverhältnisses zwischen dem Gf und der Gesellschaft wird vereinbart, daß der Gf durch mindestens ein Jahr hindurch im Geschäftszweig der Gesellschaft keine geschäftliche Tätigkeit, sei es als unselbständig Erwerbstätiger, oder als selbständig Erwerbstätiger auszuüben berechtigt ist.

§ 8 Konventionalstrafe

Der Gf und die Gesellschaft vereinbaren für den Fall, daß der Geschäftsführer das Dienstverhältnis durch grundlosen Austritt beendet oder daß er die in diesem Vertrag vereinbarte Konkurrenzklausel verletzt und dadurch der Gesellschaft Schaden entsteht, daß der Gf der Gesellschaft einen pauschalierten Schadensersatz in der Höhe von 6 Monatsgehältern, berechnet aus dem Durchschnittsbezug der letzten 6 Monate, zahlbar binnen 14 Tagen nach Fälligstellung durch die Gesellschaft, zu bezahlen hat.

§ 9 Sonstiges

Für die Arbeitszeit, die Urlaubsansprüche, Dienstfreistellung, Abfertigungsansprüche und dergleichen gelten die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.
 

Der Gf steht im ......... Lebensjahr. An Vordienstzeiten werden ihm insgesamt ...... Jahre angerechnet.

..........................................

Gesellschaft

..........................................

Geschäftsführer

� Es ist aufgrund des Umfanges der Berechtigungen, die dem Gf eingeräumt sind, anzunehmen. daß er auch leitender Angestellter im Sinne des § 36 ArbVerfG ist. In diesem Fall unterliegt er keinem Kollektivvertrag.


� Überstundenentlohnungen sind bis zu einem bestimmten monatlichen Höchstbetrag (derzeit ATS xxxxxx.-) steuerfrei; darüber hinausgehende Beträge sind begünstigt mit nur 15% steuerpflichtig (§ 68 Abs. 1 EStG). Entgegen der früheren Praxis müssen nunmehr seit Jahren auch leitende Angestellte, wenn sie die (begünstigte) Versteuerung von Überstundenzuschlägen in Anspruch nehmen wollen, Aufzeichnungen darüber führen. Es empfiehlt sich, das Risiko der Oberflächlichkeit dieser Aufzeichnungen dem Dienstnehmer zu überbinden, was insbesondere dann zumutbar ist, wenn er leitender Angestellter sein sollte.


� Abfertigungsansprüche sind nach den Bestimmungen des § 67 EStG ebenfalls begünstigt zu versteuern, allerdings wiederum nur dann, wenn ein »Dienstverhältnis« vorliegt. Das Vorliegen der Merkmale eines »Dienstverhältnisses« nutzt aber auch dann nichts, wenn der geschäftsführende Gesellschafter an der Gesellschaft »wesentlich« beteiligt ist, also wenn er einen Geschäftsanteil an der Gesellschaft hält, dessen Ausmaß 25 % des gesamten Stammkapitals übersteigt.





